
Gemeinde Reit im Winkl

LANDKREIS TRAUNSTEIN

1. Änderung der Baugestaltungssatzung Reit im Winki

Begründung

Das Grundstück Fl.Nr. 138/T der Gemarkung Reit im Winkl wird derzeit von der Gemeinde Reit im

Winkl überplant. Da es sich noch nicht im Geltungsbereich der gemeindlichen Baugestaltungssatzung
befindet, wird es nun mitaufgenommen.

Wegen der Topographie des Grundstücks, welche der der sich im Bereich B befindlichen Grundstücke
ähnelt, wurde auch für dieses Grundstück der Bereich B gewählt.

Die 1. Änderung der Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Reit im Winkl, den 09.03.2023
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